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Ueberzeugungen gelten laffen, ja, man muß fich, allgemeinem und fehr
berechtigtem Brauch entfprechend, vor allem an diejenigen Aeußerungen

halten, die er felbft als endgültig aufgefaßt wiffen wollte.
Der Schreibende ill, in aller Freiheit, mit Bezug auf die Beurteilung

Rußlands ungefähr den gleichen Weg gegangen wie Leonhard
Ragaz und hat im Gefpräch mit ihm ftets wieder die grundfätzliche
Uebereinftimmung feiner Erkenntniffe mit denjenigen des verehrten
Meifters feftftellen können — nicht bloß in der Rußlandfrage,
fondern auch in den übrigen Grundfragen des Weltgefchehens und der
fchweizerifchen Entwicklung. Solange er noch in den „Neuen Wegen"
zu den Zeitereigniffen Stellung zu nehmen hat, wird er es im gleichen
Geifte tun, aus dem er bisher gefchrieben hat — nicht in „leichtfertiger"

Verkennung der Einwände, die etwa dagegen erhoben werden
können (wie von beftimmter Seite behauptet wird), fondern nach ge-
wiffenhafter Prüfung des Tatbeftandes, dann aber mit derjenigen
Offenheit und Felligkeit, die er der Sache, um die es geht, fchuldig ift.

18. März 1947. Hugo Kramer.

Voranzeige

Die an der Jahresverfammlung der „Freunde der Neuen Wege"
und der religiös-fozialen Vereinigung befchloffene Ausfprache über das

Rußlandproblem findet Sonntag, 11. Mai 1947, in Zürich, im Volkshaus,

Helvetiaplatz, ftatt mit einem Referat von Pfarrer Paul Trautvetter

und einem Korreferat von Dr. Hugo Kramer. Nähere Angaben
folgen in der Aprilnummer.

Erklärung

Dr. Hendrik de Man, der zufällig die Oktobernummer des letzten
Jahrgangs der „Neuen Wege" in die Hand bekam, proteftierte gegen
eine Aeußerung in meinem Bericht über die Konferenz des Internationalen

Bundes der religiöfen Sozialiften im Schloß Hünigen, in welchem
ich von den „wohl bewußt falfchen Verficherungen" fprach, mit denen
Hendrik de Man einen Teil der belgifchen Genoffen dazu brachte, mit
den Deutfchen zu kollaborieren. Unfer Angebot, in den „Neuen
Wegen" eine Entgegnung von Dr. de Man zu bringen, konnte er nicht
annehmen, da Aeußerungen diefer Art gegen die ihm durch feine Lage
als politifcher Flüchtling auferlegte Zurückhaltung verfließen. In einer
perfönlichen Ausfprache bat er mich, diefe Stelle meines Berichtes
zurückzunehmen, da ich damit die Grenze zwifchen politifcher
Auseinanderfetzung und ehrenrühriger perfönlicher Anfchuldigung überfchfit-
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